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ABGB §825;

AVG §63 Abs1;
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BauG Vlbg 1972 §30 Abs1;

BauRallg;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die Gemeinschaft der Eigentümer einer Liegenschaft ist mangels Rechtspersönlichkeit nicht fähig, gegen einen

Baubewilligungsbescheid "als Nachbar" Rechtsmittel zu erheben. Dies gilt auch für die Beschwerdeberechtigung vor

dem VwGH, zumal Beschwerdeführer nur derjenige sein kann, der Träger des Rechtes ist, dessen Verletzung

behauptet wird. Es steht daher die Beschwerdeberechtigung nur jedem einzelnen Miteigentümer zu (Hinweis E VS

24.9.1968, 1908/65, VwSlg 7409/68 und 30.6.1992, 92/05/0112).
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